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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Wustermark gemeinsam mit den Gemeindevertretungen der Gemeinden 

Brieselang und Dallgow-Döberitz am 10.09.2014

3.1. 
Aufhebung des Options- und Konsortialvertrages 
vom 12.07.2011 UR-Nr.: 869/2011 des Notars Hoppe 
zwischen der Alliander AG, der Alliander Netz Ost-
havelland GmbH und den Gemeinden Brieselang, 
Dallgow-Döberitz und Wustermark (B-063/2011)
Vorlage: B-115/2014 

Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt, den 
Options-	und	Konsortialvertrag	vom	12.07.2011	UR-Nr.:	
869/2011 des Notars Hoppe zwischen der Alliander AG, 
der Alliander Netz Osthavelland GmbH und den Ge-
meinden Brieselang, Dallgow-Döberitz und Wustermark 
(B-063/2011) aufzuheben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen 
   
3.2.  
Aufhebung des Gas- und Stromkonzessionsvertrages 
zwischen der Gemeinde Wustermark, der Alliander 
Netz Osthavelland GmbH sowie der Alliander AG 
gem. Vertrag vom 12.07.2011 UR-Nr. 869/2011 des 
Notars Hoppe i.V.m. Anlagen 7 und 8 der Grundlagen-
urkunde Nr. 868/11 des Notars Müller vom 12.07.2011 
(B-066/2011 und B-067/2011)
Vorlage: B-116/2014  
   
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt, den 
Gas- und Stromkonzessionsvertrag zwischen der Gemein-
de Wustermark, der Alliander Netz Osthavelland GmbH 
sowie der Alliander AG gem. Vertrag vom 12.07.2011
UR-Nr.	869/2011	des	Notars	Hoppe	i.V.m.	Anlagen	7	und	8	
der Grundlagenurkunde Nr. 868/11 des Notars Müller vom 
12.07.2011 (B-066/2011 und B-067/2011) aufzuheben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen 

3.3.
Aufhebung der interkommunalen Vereinbarung für 
die kommunalen Gas- und Stromnetze zwischen 
den Gemeinden Brieselang, Dallgow-Döberitz und 
Wustermark UR-Nr.: 1297/2011 des Notars Hoppe 
(B-068/2011)
Vorlage: B-117/2014 

Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Die Gemeindevertretung beschließt, die interkommunale 

Vereinbarung für die kommunalen Gas- und Stromnetze 
zwischen den Gemeinden Brieselang, Dallgow-Döberitz 
und	Wustermark	UR-Nr.:	1297/2011	des	Notars	Hoppe	
(B-068/2011) aufzuheben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen 
   
3.4.2.  
Aufhebung des Beschlusses der Gemeindevertretung 
Wustermark vom 28.10.2010 zum TOP 4 „Abstimmung 
über die abschließende Ausschreibung im Rahmen 
der Vergabe der Gas- und Stromkonzessionsverträ-
ge“ – hier: „Abstimmungspapier zur Diskussion am 
28.10.2010“
Vorlage: B-118/2014  

Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark vom 
28.10.2010 TOP 4 „Abstimmung über die abschließende 
Ausschreibung	 im	Rahmen	der	Vergabe	der	Gas-	und	
Stromkonzessionsverträge“	–	hier:	„Abstimmungspapier	
zur Diskussion am 28.10.2010“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen

3.4.3.  
Aufhebung des Beschlusses der Gemeindevertretung 
Wustermark vom 28.10.2010 zum TOP 4 „Abstimmung 
über die abschließende Ausschreibung im Rahmen der 
Vergabe der Gas- und Stromkonzessionsverträge“  
hier: „Postulat der Gemeinden Brieselang, Dallgow-
Döberitz und Wustermark für den Abschluss von 
Wegenutzungsverträgen in den Bereichen Strom und 
Gas vom 28.10.2010“
Vorlage: B-119/2014

Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark vom 
28.10.2010 TOP 4 „Abstimmung über die abschließende 
Ausschreibung	 im	Rahmen	der	Vergabe	der	Gas-	und	
Stromkonzessionsverträge“	hier:	„Postulat	der	Gemein-
den Brieselang, Dallgow-Döberitz und Wustermark für den 
Abschluss	von	Wegenutzungsverträgen	in	den	Bereichen	
Strom und Gas vom 28.10.2010“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
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3.4.4.  
Aufhebung des Beschlusses der Gemeindevert-
re-tung Wustermark vom 28.10.2010 zum TOP4 
„Ab-stimmung über die abschließende Ausschrei-
bung im Rahmen der Vergabe der Gas- und 
Stromkonzessionsverträge" – hier: „Bewertungsma-
trix Stand Beschluss GV 28.10.2010“
Vorlage: B-120/2014 

Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark vom 
28.10.2010 TOP 4 „Abstimmung über die abschließende 
Ausschreibung	 im	Rahmen	der	Vergabe	der	Gas-	und	
Stromkonzessionsverträge“	 hier:	 „Bewertungsmatrix	
Stand Beschluss GV 28.10.2010“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
3.4.5.  
Aufhebung des Beschlusses B-064/2011 der Gemein-
devertretung Wustermark vom 31. Mai 2011 „Satzung 
der Alliander Netz Osthavelland GmbH“
Vorlage: B-121/2014  
   
Beschluss der Gemeinde Wustermark:
Der Beschluss B-064/2011 der Gemeindevertretung vom 
31. Mai 2011 „Satzung der Alliander Netz Osthavelland 
GmbH“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen
   
3.4.6. 
Aufhebung des Beschlusses B-065/2011 der Ge-
meindevertretung Wustermark vom 31.05.2011 „Ge-
schäftsordnung für den Beirat der Alliander Netz 
Osthavelland GmbH“
Vorlage: B-122/2014  
  
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss B-065/2011 der Gemeindevertretung 
Wustermark	 vom	31.	Mai	 2011	 „Geschäftsordnung	 für	
den Beirat der Alliander Netz Osthavelland GmbH“ wird 
aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen
    
3.5.1.
Aufhebung des Beschlusses B-039/2012 der Gemein-
devertretung Wustermark vom 19.04.2012 „Ziele und 
Verfahren eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes“
Vorlage: B-123/2014  
   
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss B-039/2012 der Gemeindevertretung 

Wustermark	vom	19.04.2012	„Ziele	und	Verfahren	eines	
Energie- und Klimaschutzkonzeptes“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen
   
3.5.2.
Aufhebung des Beschlusses B-040/2012 der Ge-
meindevertretung Wustermark vom 19.04.2012 „Öf-
fentliche Aufforderung an die Altkonzessionäre zur 
Übertragung der Netze“
Vorlage: B-124/2014  
   
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss B-040/2012 der Gemeindevertretung 
Wustermark vom 19.04.2012 „Öffentliche Aufforderung 
an	die	Altkonzessionäre	zur	Übertragung	der	Netze“	wird	
aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
3.5.3.
Aufhebung des Beschlusses B-041/2012 vom 19. 
April 2012 der Gemeindevertretung Wustermark 
„Bürgerbeteiligung an Netzgesellschaft vorbereiten“ 
Vorlage: B-125/2014  
   
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Der Beschluss B-041/2012 vom 19. April 2012 der Ge-
meindevertretung Wustermark „Bürgerbeteiligung an 
Netzgesellschaft vorbereiten“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
5.1.
Beratung und Beschluss zur weiteren Verfahrens-
weise  zur  Vergabe  der Wegenutzungsverträge 
Gas- und Stromnetze in den Gebieten der Gemein-
den Brieselang, Dallgow-Döberitz und Wustermark 
hier: Gemeinsame Durchführung des Verfahrens
Vorlage: B-126/2014  
   
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt, die 
Auswahlverfahren	nach	§	46	des	Energiewirtschaftsge-
setzes in den Bereichen Gas und Strom gemeinsam mit 
den entsprechenden Auswahlverfahren der Gemeinden 
Brieselang	und	Dallgow-Döberitz	mit	dem	Ziel	der	Aus-
wahl eines Vertragspartners für alle drei Gemeinden 
durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen
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5.2.
Beratung und Beschluss zur weiteren Vorgehens-
weise  zur  Vergabe  der  Wegenutzungsverträge 
Gas- und Stromnetze in den Gebieten der Gemein-
den Brieselang, Dallgow-Döberitz und Wustermark 
hier: Eckpunkte für die Wiederholung der Auswahl-
verfahren nach § 46 Energiewirtschaftsgesetz für 
Gas und Strom
Vorlage: B-127/2014  
   
Beschluss der Gemeindevertretung Wustermark:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt folgende 
Eckpunkte für die zu wiederholenden Auswahlverfahren 
nach	§	46	des	Energiewirtschaftsgesetzes	in	den	Berei-
chen Gas und Strom:

•	 Die	Auswahlverfahren	werden	dergestalt	wiederholt,	
dass im elektronischen Bundesanzeiger unter Verweis 
auf die ursprüngliche Bekanntmachung zum Auslaufen 
der	Konzessionsverträge	vom	05.03.2009	die	Wieder-
holung der Auswahlverfahren bekanntgemacht wer-
den, um interessierten Unternehmen innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung 
eine Interessenbekundung zu ermöglichen.

•	 Gegenstand	 der	Auswahlverfahren	 ist	 allein	 der	
Abschluss	von	Wegenutzungsverträgen	für	Gas	und	
Strom (Neukonzessionierung). Einer gesellschafts-
rechtlichen Beteiligungsmöglichkeit der Gemeinden 
an	einer	vom	ausgewählten	Bewerber	gegründeten	
Netzgesellschaft wird bei der Auswahl eines künftigen 
Konzessionspartners keine Bedeutung beigemes-
sen.

•	 Die	Auswahlverfahren	sollen	möglichst	so	durchge-
führt werden, dass zum 30.09.2015 ein Vertragspart-
ner	für	Wegenutzungsverträge	in	den	Bereichen	Gas	
bzw.	Strom	ausgewählt	worden	ist.

•	 Für	die	energiefachliche	und	betriebswirtschaftliche	
Beratung	wird	die	Zusammenarbeit	mit	der	LBD	Bera-
tungsgesellschaft mbH und für die rechtliche Beratung 
die	 Zusammenarbeit	mit	 ZENK	Partnerschaft	 von	
Rechtsanwälten	fortgesetzt.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der 1./VI Sitzung des Hauptausschusses 
der Gemeinde Wustermark am 25.09.2014

5.
Hauptausschuss der Gemeinde Wustermark
hier: Wahl der/des Vorsitzenden des Hauptausschus-
ses sowie seiner/-s Vertreters
Vorlage: I-022/2014  
   
Wahl der/des Vorsitzenden des Hauptausschusses

Herr	Kreuels	schlägt	Herrn	Rettke	vor.	Weitere	Bewerber/	
-innen stellen sich nicht zur Wahl. 

Wahlergebnis:
Stimmabgaben   8
Ja:   8       Nein:   0      ungültige:   0

Somit	ist	Herr	Manfred	Rettke	als	Vorsitzender	des	Haupt-
ausschusses	gewählt.

Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des 
Hauptausschusses

Frau	Schiller	schlägt	Herrn	Bank	vor.	Herr	Kreuels	schlägt	
Herrn Seibt vor. Weitere Bewerber/-innen stellen sich 
nicht zur Wahl. 

Wahlergebnis:
Stimmabgaben   7

Davon entfallen auf:
Herr Bank   1
Herr Seibt   6

Somit ist Herr Dietmar Seibt als Stellvertreter des Vorsit-
zenden	des	Hauptausschusses	gewählt.
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5.
Haushalts- und Finanzausschuss (HA)
hier: Besetzung des Ausschusses mit einem sach-
kundigen Einwohner
Vorlage: B-099/2014  
   
Beschluss:
Es wird beschlossen, den Haushalts- und Finanzaus-
schuss (HA) der Gemeinde mit dem sachkundigen Ein-
wohner Herrn Klaus Bucher zu besetzen.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   15         Nein:   0       Enthaltung:   1
einstimmig beschlossen  
   
6.
Kindertagesstätten-Ausschüsse in der Gemeinde 
Wustermark
hier: Benennung von Mitgliedern des Trägers der 
Einrichtungen für die Ausschüsse
Vorlage: B-101/2014  
   
Beschluss:
Es wird beschlossen,
1. Frau Martina Gerth
2.	 Frau	Susanne	Zahn	und	
3.	 Herr	Roland	Mende

als	Vertreter/innen	des	Trägers	für	die	Kindertagesstätten-
Ausschüsse der kommunalen Einrichtungen zu benen-
nen.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
7.
Vertretung  des  hauptamtlichen  Bürgermeister 
hier: Benennung des allgemeinen Stellvertreters 
Vorlage: B-112/2014  
   
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt auf Vorschlag des 
Bürgermeisters	gem.	§	56	Abs.	3	BbgKVerf,	dass	Frau	
Petra Guhr ab dem 01. Januar 2015 als sein allgemeiner 
Stellvertreter benannt wird.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der 4./VI Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Wustermark am 30.09.2014

8.
Bauhof
hier: Ermächtigung des Bürgermeisters zu Vertrags-
verhandlungen zum Kauf des Grundstücks GWV-
Ketzin (Bauhof), Gemarkung Wustermark, Flur 2, 
Flurstücke 78/4 und 78/6, Berliner Straße/ Friedrich-
Rumpf-Str.
Vorlage: B-102/2014 

Beschluss:
Der	Bürgermeister	wird	ermächtigt,	mit	der	Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin Vertrags-
verhandlungen	zum	Zwecke	des	Kaufes	des	Grundstücks	
Berliner	Straße	/	Friedrich-Rumpf-Straße	(Gelände	Bau-
hof) in der Gemarkung Wustermark, Flur 2, Flurstücke 
78/4 und 78/6 zu führen und das betreffende Grundstück 
zu erwerben.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   15         Nein:   0       Enthaltung:   1
einstimmig beschlossen  
   
9.
Bebauungsplan Nr. W 8 „Neue Bahnhofstraße“, 
1. Änderung
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Ab-
wägung der eingegangenen Stellungnahmen zum 
Entwurf
Vorlage: B-107/2014  
   
Beschluss:
Es	wird	beschlossen,	dem	Abwägungsvorschlag	in	der	
Fassung vom September 2014 ohne Änderungen zuzu-
stimmen.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
10.
Bebauungsplan Nr. W 8 „Neue Bahnhofstraße“, 
1. Änderung
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Satzung 
Vorlage: B-108/2014  
   
Beschluss:
Es wird beschlossen,
1.	 gemäß	§	10	Baugesetzbuch	(BauGB)	in	der	Fassung	

vom	 23.09.2004	 (BGBl.	 I	 S.	 2414),	 zuletzt	 geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 



Jahrgang 21 · Nr. 4 · 23.10.2014 7Amtsblatt für die Gemeinde Wustermark

..

(BGBl.I  S. 954) den Bebauungsplan Nr. W 8 „Neue 
Bahnhofstraße“, 1. Änderung bestehend aus Teil A 
Planzeichnung	und	Teil	B	Textliche	Festsetzungen	in	
der Fassung vom September 2014 ohne Änderungen 
als Satzung zu erlassen. 

2. die Begründung zu dem o. g. Bebauungsplan zu bil-
ligen.

  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen 

11.
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. W 33 „Ge-
werbegebiet Berliner Allee 39“
hier: Beratung und Beschlussfassung über die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes
Vorlage: B-111/2014
Keine Beschlussfassung über diese Beschlussdrucksache

12.
Bebauungsplan Nr. E 26 „An der Schule“, Teil A 
Parkplatz
hier: Beratung und Beschlussfassung über die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfes
Vorlage: B-110/2014

Beschluss:
Es wird beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. E 26 „An der Schule“, Teil A: Parkplatz in der Fassung 
vom August 2014, bestehend aus der Planzeichnung und 
den	textlichen	Festsetzungen		sowie	die	dazugehörige	
Begründung mit den zuvor beschlossenen Änderungen 
zu	billigen	und	zur	öffentlichen	Auslegung	gemäß	§	3	Abs.	
2 Baugesetzbuch (BauGB) zu bestimmen.  
Gleichzeitig	mit	der	öffentlichen	Auslegung	werden	gemäß	
§	4	Abs.	2	BauGB	von	den	Behörden	und	sonstigen	Trä-
gern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, und den Nachbarge-

meinden Stellungnahmen zum Planentwurf und seiner 
Begründung eingeholt. 
In der ortsüblichen Bekanntmachung ist darauf hinzuwei-
sen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen

13.
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie-
nutzung“ der Gemeinde Wustermark
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Fort-
führung des Aufstellungsbeschlusses
Vorlage: B-109/2014

Beschluss:
Es wird beschlossen, das Aufstellungsverfahren zum 
neuen	 sachlichen	Teilflächennutzungsplan	 „Windener-
gienutzung“, unter Berücksichtigung der Auffassung des 
Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Berlin-Brandenburg 
vom 24. Februar 2011 und des Bundesverwaltungsge-
richts (BverwG) vom 13. Dezember 2012 zum alten sach-
lichen	Teilflächennutzungsplan	„Windenergienutzung“	der	
Gemeinde, fortzuführen und ein Planungsbüro mit der 
Entwurfsfassung zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen

15.  
5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Stra-
ßenreinigung und den Winterdienst in der Gemeinde 
Wustermark (Straßenreinigungssatzung)
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-085/2014

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt, die 
vorliegende 5. Satzung zur Änderung der Straßenreini-
gungssatzung:
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5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst 
in der Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund	der	§§	3	Abs.	1	und	28	Abs.	2	Nr.	9	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Brandenburg	(BbgKVerf)	vom	
18.12.2007	(GVBl.	I/07,	[Nr.	19],	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	5	des	Gesetzes	vom	11.02.2014	(GVBl.	I/14,	
[Nr.	07])	in	Verbindung	mit	§	49	a	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes	(BbgStrG)	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	28.07.2009	(GVBl.	I/09,	[Nr.	15],	S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	21.01.2013	
(GVBl.	I/13,	[Nr.	03])	sowie	der	§§	1,	2,	4	und	6	des	Kommunalabgabengesetzes	für	das	Land	Brandenburg	(KAG)	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	31.03.2004	(GVBl.	I/04,	[Nr.	8],	S.	174),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	
vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 40]) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 30.09.2014 folgende Satzung 
beschlossen:

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der 
Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11.02.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 07]) in Verbindung mit § 49 a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 
15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.01.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 03]) 
sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], S. 174), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 40]) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 
30.09.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

1. Das „Verzeichnis der Reinigungspflichtigen“ als Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Satz 4 der 
Straßenreinigungssatzung, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung der 
Straßenreinigungssatzung vom 27.08.2013, wird wie folgt geändert:  

 
1.1 OT Buchow-Karpzow 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
24 Parkstraße Umfahrt vor 

Gemeindehaus (Nord), 
westliche Seite 

Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd), 
westliche Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

25 Parkstraße Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Nord), 
östliche Seite 

Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd), 
östliche Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

26 Parkstraße Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd),  

Priorter Straße (West) Gemeinde-
straße 

A 

 
 
1.2. OT Elstal 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Straßenreinigung Winterdienst 

          Fahrbahn Gehweg Radweg Randstreif. 
Fahr-
bahn 

Geh-
weg 

Rad-
weg 

136 Heroldplatz Einmündung 
erste Privatstraße 
(Ost) 

Einmündung zweite 
Privatstraße (West) 

Privatstraße A / / A / A / 

152 Kirschblütenweg Ginsterweg Gartenstraße  Gemeindestraße A A / A G1 / / 
sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 152)  

160 Lindenstraße Gehweg Kita Bahnhofstraße  Gemeindestraße / / / A / A / 

215 Schulstraße Wegeverbindung 
v. Schulstraße z. 
Lindenstraße  

Bahnhofstraße Gemeindestraße G GW / A G1 GW / 

226 Wegeverbindung 
Ginsterweg 
Gartenstraße 

Ginsterweg Gartenstraße 
(Heroldplatz) 

 / / / / / G / 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 226) 

 
 
1.3. OT Wernitz 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
18 Markauer Weg Dorfstraße Am Markauer Weg Gemeinde-

straße 
A 

 
  

1.	Das	„Verzeichnis	der	Reinigungspflichtigen“	als	Anlage	gemäß	§	1	Abs.	1	Satz	4	
der	Straßenreinigungssatzung,	zuletzt	geändert	durch	die	4.	Satzung	zur	Änderung	
der	Straßenreinigungssatzung	vom	27.08.2013,	wird	wie	folgt	geändert:	
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2. Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben.

3. Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Wustermark, den

Schreiber
Bürgermeister
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse 
 

Seite 4 von 4 

burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11.02.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 07]) in Verbindung mit § 49 a des Brandenburgi-
schen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. 
I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.01.2013 (GVBl. 
I/13, [Nr. 03]) sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], S. 
174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 40]) hat die Gemeindever-
tretung in ihrer Sitzung am 30.09.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
1. Das „Verzeichnis der Reinigungspflichtigen“ als Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Satz 4 der Stra-

ßenreinigungssatzung, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung der Straßenrei-
nigungssatzung vom 27.08.2013, wird wie folgt geändert:  

 
 
 
1.1 OT Buchow-Karpzow 
 

 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-
inhalt 

Winterdienst 

     Geh-weg 
24 Parkstraße Umfahrt vor Gemeinde-

haus (Nord), westliche 
Seite 

Umfahrt vor Gemeinde-
haus (Süd), westliche 
Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

25 Parkstraße Umfahrt vor Gemeinde-
haus (Nord), östliche Seite 

Umfahrt vor Gemeinde-
haus (Süd), östliche 
Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

26 Parkstraße Umfahrt vor Gemeinde-
haus (Süd),  

Priorter Straße (West) Gemeinde-
straße 

A 

 
1.2. OT Elstal 
 

 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-
inhalt 

Straßenreinigung Winterdienst 

          

Fahr
-
bah
n 

Geh-
weg 

Rad-
weg 

Rand-
streif. 

Fahr
-
bah
n 

Geh-
weg 

Rad-
weg 

136 Heroldplatz Einmündung 
erste Privatstraße 
(Ost) 

Einmündung zweite 
Privatstraße (West) 

Privat-
straße 

A / / A / A / 

152 Kirschblütenweg Ginsterweg Gartenstraße  Gemeinde-
straße 

A A / A G1 / / 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 152)  

160 Lindenstraße Gehweg Kita Bahnhofstraße  Gemeinde-
straße 

/ / / A / A / 

215 Schulstraße Wegeverbindung 
v. Schulstraße z. 
Lindenstraße  

Bahnhofstraße Gemeinde-
straße 

G GW / A G1 GW / 

226 Wegeverbindung 
Ginsterweg 
Gartenstraße 

Ginsterweg Gartenstraße 
(Heroldplatz) 

 / / / / / G / 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 226) 

 
1.3. OT Wernitz 
 

 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-
inhalt 

Winterdienst 

     Gehweg 
18 Markauer Weg Dorfstraße Am Markauer Weg Gemeinde-

straße 
A 

 
1.4. OT Wustermark 
 

 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-
inhalt 

Winter-
dienst 

     Geh-
weg 

44 Birkenstraße Rudolf-Breitscheid-Straße Friedensweg Gemeinde-
straße 

A 

45 Birkenstraße Friedensweg Hamburger Straße  Gemeinde-
straße 

A 

179 Rostocker Straße Magdeburger Straße Kuhdammweg / Nürn-
berger Straße 

Gemeinde-
straße 

GO 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 179) 

 
2. Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
 
3. Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

16.
Widmungsverfügung Nr. 2014/03 zur Widmung von 
Straßenverkehrsflächen in der Gemeinde Wuster-
mark
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Wid-
mungsverfügung bezüglich der Straße „Kirschblü-
tenweg“ – Planstraße C im Bebauungsplan Nr. E 19 
„Kiefernsiedlung Nordwest“ im Ortsteil Elstal
Vorlage: B-084/2014  
   
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt 

die Widmung (2014/03)

nach	§	6	Brandenburgisches	Straßengesetz	in	der	Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, 
[Nr.	15],	S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	15	des	
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) für den 
in der: 
Gemarkung: Elstal
Flur:  16
Flurstück: 226
Fläche:		 3.155	m²
gelegenen „Kirschblütenweg“, der im Bebauungsplan Nr. 
E 19 „Kiefernsiedlung Nordwest“ festgesetzten Planstraße 
C, der zwischen dem „Ginsterweg“ und der „Gartenstra-
ße“ liegt.

Die	o.g.	Fläche	„Kirschblütenweg“	erhält	die	Eigenschaft	
einer öffentlichen Straße. Sie wird der Allgemeinheit für 
den	öffentlichen	Verkehr	ohne	Beschränkung	zur	Verfü-
gung gestellt.

Die	oben	genannte	Verkehrsfläche	wird	 in	die	Gruppe	
der 

Gemeindestraßen 

eingestuft.

Die	Lage	der	vorgenannten	Widmungsfläche	 ist	 in	der	
Anlage 1 markiert.

Die Widmungsverfügung wird am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam.
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen

17.
Widmungsverfügung Nr. 2014/04 zur Widmung von 
Straßenverkehrsflächen in der Gemeinde Wuster-
mark
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Wid-
mungsverfügung bezüglich der im Bebauungsplan 
Nr. E 29 Teil A „An der Straße zur Döberitzer Heide“ 
festgesetzten Verkehrsfläche mit besonderer Zweck-
bestimmung (FR)
Vorlage: B-086/2014  
   
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt

die Widmung (2014/04)

nach	§	6	Brandenburgisches	Straßengesetz	in	der	Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, 
[Nr.	15],	S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	15	des	
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Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) für die 
in der:

Gemarkung: Elstal
Flur:  16
Flurstück:		 229	(alt:	Teilfläche	von	81)
Fläche:		 2.340	m²

gelegene und im Bebauungsplan Nr. E 29 Teil A „An der 
Döberitzer	Heide“	 als	 „besondere	Verkehrsfläche	FR“	
festgesetzte	Fläche,	die	von	der	Straße	„Zum	Erlebnis-
Dorf“ abzweigt.
Die	o.g.	besondere	Verkehrsfläche	FR	erhält	die	Eigen-
schaft einer öffentlichen Straße. Sie wird der Allgemeinheit 
für	Fußgänger	und	Radfahrer	zur	Verfügung	gestellt.
Die	o.g.	besondere	Verkehrsfläche	FR	wird	in	die	Gruppe	
der 

sonstigen öffentlichen Straßen 

eingestuft.

Träger	der	Straßenbaulast	ist	Herr	Robert	Dahl,	Purkshof	
2,	18182	Rövershagen.
Die	Lage	der	vorgenannten	Widmungsfläche	 ist	 in	der	
Anlage 1 markiert.
Die Widmungsverfügung wird am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   15         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
18.
Widmungsverfügung Nr. 2014/05 zur Widmung von 
Straßenverkehrsflächen in der Gemeinde Wuster-
mark 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Wid-
mungsverfügung bezüglich der Straße „Ferbitzer 
Weg“ im Ortsteil Elstal
Vorlage: B-087/2014

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt

die Widmung (2014/05)

nach	§	6	Brandenburgisches	Straßengesetz	in	der	Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, 
[Nr.	15],	S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	15	des	
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) für den 
in der: 

Gemarkung: Elstal
Flur:  16
Flurstück: 37 und 41
Größe:	 	 ca.	2.818	m²	

Flur:  17
Flurstück: 47
Größe:	 	 ca.	1.467	m²	

gelegenen „Ferbitzer Weg“, der im Bebauungsplan Nr. 11 
„Kiefernsiedlung	Ost“	als	„öffentliche	Verkehrsfläche	mit	
besonderer	Zweckbestimmung“	festgesetzt	wurde	und

der zwischen der Straße „Unter den Kiefern“ und dem 
Tunnelausgang, nördlich der B5, liegt.
Die	o.g.	Fläche	erhält	die	Eigenschaft	einer	öffentlichen	
Straße.
Die im Bebauungsplan Nr. 11 „Kiefernsiedlung Ost“ fest-
gesetzte	öffentliche	Verkehrsfläche	mit	der	besonderen	
Zweckbestimmung	–	verkehrsberuhigter	Bereich	–	wird	
der Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr ohne Be-
schränkung	zur	Verfügung	gestellt.
Die im Bebauungsplan Nr. 11 „Kiefernsiedlung Ost“ fest-
gesetzte	öffentliche	Verkehrsfläche	mit	der	besonderen	
Zweckbestimmung	–	Fuß-	und	Radweg	–	wird	der	All-
gemeinheit	für	Fußgänger	und	Radfahrer	zur	Verfügung	
gestellt.
Die	oben	genannte	Verkehrsfläche	wird	 in	die	Gruppe	
der 

Gemeindestraßen 

eingestuft.
Die	Lage	der	vorgenannten	Widmungsfläche	 ist	 in	der	
Anlage 1 markiert.
Die Widmungsverfügung wird am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   15         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
19.
Europaweite Ausschreibung für die Lieferung von 
Erdgas
hier: Übertragung der Entscheidung auf den Bürger-
meister
Vorlage: B-089/2014

Beschluss:
Es wird beschlossen,
1. die Entscheidung für die Vergabe der Erdgaslieferung 

von der Gemeindevertretung auf den Bürgermeister 
zu übertragen

 und
2. die Gemeindevertretung in der Sitzung am 02.12.2014 

über das Ausschreibungsergebnis zu informieren.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
20.
Sanierung der Terrasse der Bürgerbegegnungsstätte 
Wustermark
hier: Beratung und Beschlussfassung zur Gestaltung 
der Terrasse der Bürgerbegegnungsstätte Wustermark 
Vorlage: B-092/2014

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark 
beschließt,	die	Terrasse	an	der	Bürgerbegegnungsstätte	
Wustermark wie folgt zu sanieren:
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Die Ausbauparameter für die an der südlichen Seite der 
Bürgerbegegnungsstätte	gelegenen	Terrasse	werden	wie	
folgt	definiert:	

a.) Terrassenoberfläche:
Länge	der	Terrasse:	 ca.	30,5	m
Breite der Terrasse: ca.   4,5 m

Befestigung: 
Betonplatten (Aqua-Terrassenplatten) mit Natursteinvor-
satz	(Maße	40	x	40	cm)

Farbe der Betonplatten:
Wechselnde schachbrettartige Verlegung von anthrazit- 
und	weißfarbenden	Betonplatten.	Die	Terrasse	erhält	an	
den	Rändern	eine	gleichmäßig	geschlossene	Gestaltung	
durch anthrazitfarbene Betonplatten.

Neigung: 
2,5	%	in	Richtung	der	vorhandenen	Grünfläche.

Einfassung:
Einbau	von	Randsteinen	/	Rasenborden	in	den	Maßen	
100	x	25	x	6	cm

Aufbau: 5 cm Betonplatte mit Natursteinvorsatz
 4 cm Bettungsmörtel
 21 cm Tragschicht (Schotter-Splitt-Gemisch),
  Körnung 0 bis 32 mm
 25-31 cm grobkörniger Boden                               
 55-61 cm Konstruktionsdicke für die Terrasse
  (OK Planum EV 2 = 80 MN /m²

b.) Zugänge zur Bürgerbegegnungsstätte (BBS):
Die	Zugänge	zur	BBS	werden	behindertengerecht	aus-
gebaut.	Diese	erhalten	entsprechend	geneigte	(max.	6	%	
Gefälle)	angepasste	Anrampungen,	so	dass	Rollstuhlfah-
rer bequem in die und aus der BBS gelangen können.

c.) Zugang zur Grünfläche an der BBS:
Auch	hier	wird	an	der	 sanierten	Terrasse	eine	Rampe	
gestaltet,	so	dass	ein	Befahren	der	Grünfläche	für	Roll-
stuhlfahrer möglich ist. Die Anrampung wird relativ mittig 
zur Terrasse angeordnet.
Die farbliche Gestaltung der Terrasse im Ausbauzustand 
ist der beigefügten Anlage „Außenanlagenplan“ zu ent-
nehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja:   13         Nein:   0       Enthaltung:   2
einstimmig beschlossen  
   
21.
Bauvorhaben: „Erweiterung Kita Sonnenschein, Haus 
am Teich“
hier: Beratung und Beschlussfassung zur farblichen 
Innen- und Außengestaltung des Objekts
Vorlage: B-105/2014  
   
Beschluss:
Es	wird	 beschlossen,	 gemäß	 des	 vorliegenden	 Vor-

schlages welche in Abstimmung mit den Kita-Erzieherin 
stattfand,	die	Fassadengestaltung,	die	Innenwände	und	
die	Bodenbeläge	für	das	Bauvorhaben	„Anbau	an	die	Kita	
Sonnenschein, Haus am Teich“, wie folgt zuzustimmen:

1.) der Beschluß-Nr.: B-037/2014 hinsichtlich der Fas-
sadengestaltung des Anbaus an die Kita Sonnen-
schein, Haus am Teich wird aufgehoben.

2.a)	 die	Hauptfläche	der	Außenfassade	in	dem	Farbton
•	 Hellbeige,	Warmweiß,	Keim	Exclusiv,	9536,	
 HBW 70,8

2.b) die Fassade des o.g. Objekts mit Farbanteilen von 
•	 Tieforange,	Keim	Exclusiv,	9011
•	 Limonengrün,	NCS,	S1030-G70Y	
•	 Sonnengrün,	NCS,	S	0570-G90Y
•	 Maigrün,	NCS,	S	1075-G80Y
•	 Apfelgrün,	NCS,	S	1075-G50Y,	(Anlage:	1)

3.) der im „Baubuch“ für das oben angeführte Neu-
bauvorhaben vorgeschlagenen Gestaltung für die 
Fußboden-	und	Innenwandflächen	(Anlage:	2).

  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   16         Nein:   0       Enthaltung:   0
einstimmig beschlossen  
   
23.
Bauvorhaben: „Küchenanbau an die Aula der Grund-
schule Wustermark“
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Ände-
rung des Beschlusses B-025/2014 vom 08.04.2014
Vorlage: B-133/2014  
   
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark 
beschließt, den Beschluss B-025/2014 vom 08.04.2014 
dahingehend	zu	ändern,	dass	der	Küchenanbau	an	die	
Aula der Grundschule Wustermark nur in eingeschossiger 
Bauweise mit folgender Aufteilung erfolgt:

Erdgeschoss:	 Verbindungsgang	mit	 33,64	m²
	 Küche	mit	 33,58	m²
	 Umkleideraum	mit	 6,95	m²
	 WC/Dusche	mit	 7,53	m²
	 Entsorgungsraum	mit	 8,00	m²
	 Lagerraum	mit	 12,47	m²
	 Flur	mit	 12,34	m²
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   14         Nein:   0       Enthaltung:   1
einstimmig beschlossen
   
24.
Übertragung von Zuständigkeiten auf den Bürger-
meister
hier: Durchführung von beschränkten Ausschrei-
bungsverfahren für das Bauvorhaben „Anbau an die 
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Aula der Grundschule Wustermark“ in der Gemeinde 
Wustermark OT Wustermark
Vorlage: B-113/2014

Beschluss:
Es wird beschlossen:
1.	 Abweichend	von	den	Regelungen	der	Hauptsatzung,	

die Vergaben der Bauleistungen für das Hochbauvor-
haben „Anbau an die Aula der Grundschule Wuster-
mark“ in der Gemeinde Wustermark OT Wustermark 
auf den Bürgermeister zu übertragen.

2.	 Über	die	Ergebnisse	der	ordnungsgemäßen	Verga-
beverfahren werden sowohl der Bauausschuss, der 
Haushalts- und Finanzausschuss und die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Wustermark in der folgenden 
planmäßigen	Sitzung	informiert.

  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   15         Nein:   0       Enthaltung:   1
einstimmig beschlossen

25.
Antrag der Fraktion WWG zur Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 30.09.2014
hier: Beschluss zum Thema „Einführung eines Bür-
gerhaushaltes in der Gemeinde Wustermark"
Vorlage: A-002/2014  
   
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark 
beschließt die Prüfung der Einführung eines Bürgerhaus-
halts	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt.
In Hinblick auf die anstehenden Haushaltsberatungen für 
das Jahr 2015 erscheint eine sachgerechte Einführung 
des Bürgerhaushalts in der Gemeinde Wustermark nicht 
möglich zu sein.  Die Gemeindeverwaltung wird deshalb 
beauftragt, zu prüfen, inwieweit auf die bereits vorliegen-
den Erfahrungen der Gemeinde Stahnsdorf und der Stadt 
Bernau (beide in Brandenburg) zurückgegriffen werden 
kann, um eine Bürgerbeteiligung zu künftigen Haushalts-
planungen  zu ermöglichen. Hierzu wird der Bürgermeister 
beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten.
Der Finanzausschuss ist hier einzubeziehen und beglei-
tend	tätig.	Er	wird	seine	Arbeit	bereits	im	erforderlichen	
Umfang zeitnah aufnehmen.
Die	Verwaltung	wird	 in	diesem	Zusammenhang	beauf-
tragt, die ggf. erforderlichen Änderungen der Haupt-
satzung, der Satzung zur Bürgerbeteiligung und der 
Einwohnerbefragungssatzung der Gemeindevertretung 
mit	 Formulierungsvorschlägen	 zum	Abschluss	 ihrer	
Überprüfungsaufgaben	als	Beschlussvorlagen	 vor	 den	
Haushaltsberatungen zum Haushaltsjahr 2016 rechtzeitig 
vorzulegen".

Die Verwaltung wird in einem ersten Schritt, zu einem 
möglicherweise einzuführenden Bürgerhaushalt beauf-
tragt,	den	 rechtlichen	Rahmen	einer	Bürgerbeteiligung	
zu prüfen und dem Finanzausschuss als koordinierenden 
Ausschuss vorzulegen. Bei der Prüfung ist insbeson-
dere auf den Gebietsreformvertrag und die Grenzen 
der Kommunalverfassung abzustellen. Auf welche 
Haushaltspositionen kann eine Bürgerbeteiligung nach 
Kommunalverfassung ausgeübt werden und inwieweit ist 
eine Bürgerbeteiligung nach dem Gebietsreformvertrag 
zulässig,	da	kleine	Ortsteile	durch	eine	Bürgerbeteiligung	
benachteiligt sein können.
Die	Stellungnahme	der	Ortsbeiräte	zu	einem	Bürgerhaus-
halt sind ebenfalls dem Finanzausschuss vorzulegen.
Der Finanzausschuss wird beauftragt, die sich aus der 
Zuarbeit	 der	 Verwaltung	 und	 den	Stellungahmen	 der	
Ortsbeiräte	ergebenden	Handlungsmöglichkeiten	zu	prü-
fen, zu bewerten und eine Empfehlung zum rechtlichen 
Rahmen	 zu	 erstellen.	Auf	Grundlage	 der	 Ergebnisse	
wird der Finanzausschuss die weitere Vorgehensweise 
abstimmen.
  
Abstimmungsergebnis:
Ja:   14         Nein:   0       Enthaltung:   2
einstimmig beschlossen

26.
Gemeinsamer Antrag der Fraktion CDU, SPD und 
Bündnis90/Die Grünen zur Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 30.09.2014
hier: Beschluss zum Thema „Neuausrichtung im Au-
ßendienst im Sicherheits- und Ordnungsbereich"
Vorlage: A-003/2014  
   
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, ein personelles Konzept 
zu entwickeln, um die zentralen Aufgabenbereiche mit 
einer	24-Stunden-Rufbereitschaft	abzudecken,	nachdem	
die Beratung mit Nachbargemeinden abgeschlossen und 
diese	Ergebnisse	eingeflossen	sind.
Hierzu wird die Verwaltung beauftragt, mit den Nachbar-
gemeinden Dallgow-Döberitz und Brieselang Sondie-
rungsgespräche	aufzunehmen,	ob	sich	 im	Bereich	OA	
die	Möglichkeit	einer	interkommunalen	Zusammenarbeit	
ergeben könnte.
Um sicherzustellen, dass die Konzeptausrichtung und die 
Sondierungsgespräche	 abgestimmt	 entwickelt	werden,	
sind die Fraktionsvorsitzenden und der Ausschuss für 
Bauen und Wirtschaft in die Konzeptgestaltung und die 
Gespräche	einzubinden.

Abstimmungsergebnis:
Ja:   13         Nein:   1       Enthaltung:   2
mehrheitlich beschlossen
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1. Änderungssatzung
zur Friedhofssatzung der Gemeinde Wustermark

Aufgrund	der	§§	3	Abs.	1	und	28	Abs.	2	Nr.	9	der	Kom-
munalverfassung	des	Landes	Brandenburg	(BbgKVerf)	
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 
2007	(GVBl.	I/07,	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	
vom	13.	März	2013	(GVBl.	I/13,	Nr.	[09])	und	§	34	des	
Gesetzes	 über	 das	 Leichen-,	 Bestattungs-	 und	Fried-
hofswesen	 im	Land	Brandenburg	(BbgBestG)	vom	07.	
November	 2001,	 (GVBl.	 I/01,	S.226),	 zuletzt	 geändert	
durch	Artikel	17	des	Gesetzes	vom	13.	März	2012	(GVBl.	
I/12, [Nr. 16]) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Wustermark in der Sitzung vom 11.06.2013 folgende 
Satzung beschlossen:

1.	 §	22	Abs.	8	der	Friedhofssatzung	in	ihrer	bisherigen	
Fassung	erhält	folgenden	neuen	Wortlaut:

 „Die Abdeckung der Gräber mit Steinplatten ist 
bis zu einem maximalen Flächenanteil von 60% 
(Vollversiegelung) der Grabstätte zulässig.“

2. Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Wustermark, den 20.08.2013 

gez. Schreiber
Bürgermeister

Gemeinde Wustermark
- Bürgermeister -

Bekanntmachungsanordnung

Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. W 8 
„Neue Bahnhofstraße“, 1. Änderung der Gemeinde 
Wustermark, Ortsteil Wustermark in der Fassung vom 
September 2014, Satzungsbeschluss vom 30.09.2014 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark wird 
hiermit	gemäß	§	15	Abs.	4	der	Hauptsatzung	der	Gemein-
de Wustermark in der seit dem 11.04.2012 geltenden 
Fassung in Form der Ersatzbekanntmachung öffentlich 
bekannt gemacht.

Im	Rahmen	der	Ersatzbekanntmachung	liegen	der	Be-
bauungsplan, bestehend aus Teil A Planzeichnung und 
Teil	B	Textliche	Festsetzungen,	 und	die	 dazugehörige	
Begründung	gemäß	§	15	Abs.	4	der	Hauptsatzung	der	
Gemeinde Wustermark in der geltenden Fassung vom 

3. November 2014 bis einschließlich 18. November 2014

zu Jedermanns Einsicht aus. 

Ort:  Gemeindeverwaltung Wustermark, Fachbereich II, 
Standortförderung	und	Infrastruktur,	Zimmer	226,	Hop-
penrader Allee 1, 14641 Wustermark

Zeit:	während	der	Dienststunden	

Montag  9.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr 

Wustermark, den 16.10.2014

gez. Schreiber
Bürgermeister
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Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. W 8 „Neue Bahnhofstraße“,
1. Änderung der Gemeinde Wustermark, Ortsteil Wustermark 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark hat 
in der Sitzung am 30.09.2014 den Bebauungsplan Nr. 
W 8 „Neue Bahnhofstraße“, 1. Änderung bestehend aus 
Teil	A	Planzeichnung	und	Teil	B	Textliche	Festsetzungen	
gemäß	§	10	Baugesetzbuch	(BauGB)	in	der	Fassung	vom	
23.09.2004	 (BGBI.	 I,	S.	 2414),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBI. I, S. 954) 
als Satzung beschlossen. Die dazugehörige Begründung 
zu	der	o.	g.	Bebauungsplanänderung	wurde	gebilligt.
Der	räumliche	Geltungsbereich	der	1.	Änderung	des	o.	
g. Bebauungsplanes umfasst das Grundstück der Grund-
schule	„Otto	Lilienthal“	bestehend	aus	den	Flurstücken	
613 und 614 der Flur 2 in der Gemarkung Wustermark 
mit	einer	Größe	von	ca.	26.802	m².	
(genaue Abgrenzung siehe Anlage - Geltungsbereich)
Hiermit wird die als Satzung beschlossene 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. W 8 „Neue Bahnhofstraße“ 
bekannt gegeben. Am Tage nach der Bekanntmachung, 
am	24.10.2014,	 tritt	 die	o.	a.	Bebauungsplanänderung	
in Kraft. 
Jedermann	kann	die	in	Rede	stehende	Satzung	und	die	
dazugehörige Begründung in der Gemeindeverwaltung 
Wustermark, Fachbereich II, Standortförderung und 

Infrastruktur,	Zimmer	226,	Hoppenrader	Allee	1,	14641	
Wustermark,	während	der	Dienststunden	

Montag  9.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Gemäß	§	215	Abs.	 1	BauGB	werden	eine	Verletzung	
der	in	§	214	Abs.	1	bis	3	BauGB	bezeichneten	Verfah-
rens-	und	Formvorschriften	und	beachtliche	Mängel	der	
Abwägung	unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	innerhalb	eines	
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf	die	Vorschriften	in	§	44	Abs.	3	und	4	BauGB	Fällig-
keit	und	Erlöschen	von	Entschädigungsansprüchen	wird	
hingewiesen.

Wustermark, den 16.10.2014

gez. Schreiber
Bürgermeister

Anlage 
Geltungsbereich       
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Gemeinde Wustermark

Bekanntmachungsanordnung

Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Stra-
ßenreinigung und den Winterdienst in der Gemeinde 
Wustermark (Straßenreinigungssatzung) vom 30.09.2014 

ist	in	ihrem	vollen	Wortlaut	im	nächsten	Amtsblatt	für	die	
Gemeinde Wustermark öffentlich bekannt zu machen. 

Wustermark, den 10.10.2014 

gez. Schreiber
Bürgermeister

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst
in der Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund	der	§§	3	Abs.	1	und	28	Abs.	2	Nr.	9	der	Kommu-
nalverfassung	des	Landes	Brandenburg	(BbgKVerf)	vom	
18.12.2007	(GVBl.	I/07,	[Nr.	19],	S.	286),	zuletzt	geändert	
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.02.2014 (GVBl. 
I/14,	[Nr.	07])	in	Verbindung	mit	§	49	a	des	Brandenbur-
gischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 
358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	
21.01.2013	(GVBl.	I/13,	[Nr.	03])	sowie	der	§§	1,	2,	4	und	
6	des	Kommunalabgabengesetzes	für	das	Land	Branden-

burg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.03.2004	(GVBl.	I/04,	[Nr.	8],	S.	174),	zuletzt	geändert	
durch Gesetz vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 40]) hat 
die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 30.09.2014 
folgende Satzung beschlossen:

1.	 Das	„Verzeichnis	der	Reinigungspflichtigen“	als	Anlage	
gemäß	§	1	Abs.	1	Satz	4	der	Straßenreinigungssat-
zung,	zuletzt	geändert	durch	die	4.	Satzung	zur	Ände-
rung der Straßenreinigungssatzung vom 27.08.2013, 
wird	wie	folgt	geändert:	

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der 
Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11.02.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 07]) in Verbindung mit § 49 a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 
15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.01.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 03]) 
sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], S. 174), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 40]) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 
30.09.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

1. Das „Verzeichnis der Reinigungspflichtigen“ als Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Satz 4 der 
Straßenreinigungssatzung, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung der 
Straßenreinigungssatzung vom 27.08.2013, wird wie folgt geändert:  

 
1.1 OT Buchow-Karpzow 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
24 Parkstraße Umfahrt vor 

Gemeindehaus (Nord), 
westliche Seite 

Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd), 
westliche Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

25 Parkstraße Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Nord), 
östliche Seite 

Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd), 
östliche Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

26 Parkstraße Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd),  

Priorter Straße (West) Gemeinde-
straße 

A 

 
 
1.2. OT Elstal 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Straßenreinigung Winterdienst 

          Fahrbahn Gehweg Radweg Randstreif. 
Fahr-
bahn 

Geh-
weg 

Rad-
weg 

136 Heroldplatz Einmündung 
erste Privatstraße 
(Ost) 

Einmündung zweite 
Privatstraße (West) 

Privatstraße A / / A / A / 

152 Kirschblütenweg Ginsterweg Gartenstraße  Gemeindestraße A A / A G1 / / 
sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 152)  

160 Lindenstraße Gehweg Kita Bahnhofstraße  Gemeindestraße / / / A / A / 

215 Schulstraße Wegeverbindung 
v. Schulstraße z. 
Lindenstraße  

Bahnhofstraße Gemeindestraße G GW / A G1 GW / 

226 Wegeverbindung 
Ginsterweg 
Gartenstraße 

Ginsterweg Gartenstraße 
(Heroldplatz) 

 / / / / / G / 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 226) 

 
 
1.3. OT Wernitz 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
18 Markauer Weg Dorfstraße Am Markauer Weg Gemeinde-

straße 
A 
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5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der 
Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11.02.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 07]) in Verbindung mit § 49 a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 
15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.01.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 03]) 
sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], S. 174), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, [Nr. 40]) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 
30.09.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

1. Das „Verzeichnis der Reinigungspflichtigen“ als Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Satz 4 der 
Straßenreinigungssatzung, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung der 
Straßenreinigungssatzung vom 27.08.2013, wird wie folgt geändert:  

 
1.1 OT Buchow-Karpzow 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
24 Parkstraße Umfahrt vor 

Gemeindehaus (Nord), 
westliche Seite 

Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd), 
westliche Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

25 Parkstraße Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Nord), 
östliche Seite 

Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd), 
östliche Seite 

Gemeinde-
straße 

A 

26 Parkstraße Umfahrt vor 
Gemeindehaus (Süd),  

Priorter Straße (West) Gemeinde-
straße 

A 

 
 
1.2. OT Elstal 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Straßenreinigung Winterdienst 

          Fahrbahn Gehweg Radweg Randstreif. 
Fahr-
bahn 

Geh-
weg 

Rad-
weg 

136 Heroldplatz Einmündung 
erste Privatstraße 
(Ost) 

Einmündung zweite 
Privatstraße (West) 

Privatstraße A / / A / A / 

152 Kirschblütenweg Ginsterweg Gartenstraße  Gemeindestraße A A / A G1 / / 
sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 152)  

160 Lindenstraße Gehweg Kita Bahnhofstraße  Gemeindestraße / / / A / A / 

215 Schulstraße Wegeverbindung 
v. Schulstraße z. 
Lindenstraße  

Bahnhofstraße Gemeindestraße G GW / A G1 GW / 

226 Wegeverbindung 
Ginsterweg 
Gartenstraße 

Ginsterweg Gartenstraße 
(Heroldplatz) 

 / / / / / G / 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 226) 

 
 
1.3. OT Wernitz 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
18 Markauer Weg Dorfstraße Am Markauer Weg Gemeinde-

straße 
A 

 
   
1.4. OT Wustermark 
 
 Straßenname von Netzknoten bis Netzknoten Widmungs-

inhalt 
Winterdienst 

     Gehweg 
44 Birkenstraße Rudolf-Breitscheid-Straße Friedensweg Gemeinde-

straße 
A 

45 Birkenstraße Friedensweg Hamburger Straße  Gemeinde-
straße 

A 

179 Rostocker Straße Magdeburger Straße Kuhdammweg / 
Nürnberger Straße 

Gemeinde-
straße 

GO 

sowie die Änderung der fortlaufenden Nummern (ab lfd. Nr. 179) 

 
2. Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
 
3. Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Wustermark, den 10.10.2014 
 
 
 
gez. Schreiber 
Bürgermeister 
 

2. Die Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben.

3. Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Wustermark, den 10.10.2014

gez. Schreiber
Bürgermeister

Widmungsverfügung Nr.: 2014/03
zur Widmung von Straßenverkehrsflächen in der Gemeinde Wustermark

hier: „Kirschblütenweg“

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 
30.09.2014	beschlossen,	 dass	 nach	 §	 6	Brandenbur-
gisches Straßengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr.15], S. 358), 
zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 15	 des	Gesetzes	 vom	
10.07.2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32]), der in der:

Gemarkung: Elstal  
Flur: 16  
Flurstück: 226  
Fläche:	 3.155	m²	 

gelegene „Kirschblütenweg“, der im Bebauungsplan Nr. 
E 19 „Kiefernsiedlung Nordwest“ als Planstraße C fest-
gesetzt wurde und 

der zwischen dem „Ginsterweg“ und der „Gartenstraße“ 
liegt

die	Eigenschaft	einer	öffentlichen	Straße	erhält.	Sie	wird	
der Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr ohne Be-
schränkung	zur	Verfügung	gestellt.

Die	oben	genannte	Verkehrsfläche	wird	 in	die	Gruppe	
der 

Gemeindestraßen 

eingestuft.
Die	Lage	der	vorgenannten	Widmungsfläche	 ist	 in	der	
Anlage 1 markiert.
Die Widmungsverfügung wird am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Wustermark, Hoppenrader Allee 1, 14641 
Wustermark einzulegen. Falls die Frist durch das Ver-
schulden	eines	Bevollmächtigten	versäumt	werden	sollte,	
so würde dessen Verschulden dem Widerspruchsführer 
zugerechnet werden.

Wustermark, den 08.10.2014 

gez. Schreiber
Bürgermeister
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Widmungsverfügung Nr.: 2014/03 zur 
Widmung	 von	Straßenverkehrsflächen	 der	Gemeinde	
Wustermark	 ist	 in	 ihrem	 vollen	Wortlaut	 im	 nächsten	
Amtsblatt für die Gemeinde Wustermark öffentlich be-
kannt zu machen. 

Wustermark, den 08.10.2014

gez. Schreiber 
Bürgermeister

Lageskizze zur Widmungsverfügung 2014/03: 
hier: Widmungsverfügung der Straße „Kirschblütenweg“ – Planstraße C im B-Plan Nr. E 19 
„Kiefernsiedlung Nordwest“ im Ortsteil Elstal 
 
 
 

 
 

  
N 
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Widmungsverfügung Nr.: 2014/04
zur Widmung von Straßenverkehrsflächen in der Gemeinde Wustermark

hier: im Bebauungsplan Nr. E 29 Teil A „An der Straße zur Döberitzer Heide“ festgesetzte 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (FR)

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 
30.09.2014	beschlossen,	 dass	 nach	 §	 6	Brandenbur-
gisches Straßengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr.15], S. 358), 
zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 15	 des	Gesetzes	 vom	
10.07.2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32]), die in der:

Gemarkung: Elstal  
Flur: 16  
Flurstück:	 229	(alt:	Teilfläche	von	81)	  
Fläche:	 2.340	m²	

gelegene und im Bebauungsplan Nr. E 29 Teil A „An der 
Döberitzer	Heide“	 als	 „besondere	Verkehrsfläche	FR“	
festgesetzte	Fläche,	

die	von	der	Straße	„Zum	Erlebnis-Dorf“	abzweigt

die	Eigenschaft	einer	öffentlichen	Straße	erhält.

Sie	wird	der	Allgemeinheit	für	Fußgänger	und	Radfahrer	
zur Verfügung gestellt.

Die	 o.g.	 „besondere	 Verkehrsfläche	 FR“	 wird	 in	 die	
Gruppe der 

sonstigen öffentlichen Straßen 

eingestuft.

Bekanntmachungsanordnung 

Träger	der	Straßenbaulast	ist	Herr	Robert	Dahl,	Purkshof	
2,	18182	Rövershagen.

Die	Lage	der	vorgenannten	Widmungsfläche	 ist	 in	der	
Anlage 1 markiert.

Die Widmungsverfügung wird am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Wustermark, Hoppenrader Allee 1, 14641 
Wustermark einzulegen. Falls die Frist durch das Ver-
schulden	eines	Bevollmächtigten	versäumt	werden	sollte,	
so würde dessen Verschulden dem Widerspruchsführer 
zugerechnet werden.

Wustermark, den 08.10.2014

gez. Schreiber
Bürgermeister

Die vorstehende Widmungsverfügung Nr.: 2014/04 zur 
Widmung	 von	Straßenverkehrsflächen	 der	Gemeinde	
Wustermark	 ist	 in	 ihrem	 vollen	Wortlaut	 im	 nächsten	
Amtsblatt für die Gemeinde Wustermark öffentlich be-
kannt zu machen. 

Wustermark, den 08.10.2014

gez. Schreiber 
Bürgermeister
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Lageskizze zur Widmungsverfügung 2014/04: 
hier: Widmungsverfügung bezüglich der im Bebauungsplan Nr. E 29 Teil A "An der Straße 
zur Döberitzer Heide" festgesetzten Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (FR) 

Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. E 29 Teil A „An der Straße zur Döberitzer Heide“ 
 
 
 
 

 
 
 

  
N 

Lageskizze zur Widmungsverfügung 2014/04:
hier: Widmungsverfügung bezüglich der im Bebauungsplan Nr. E 29 Teil A „An der Straße
zur Döberitzer Heide“ festgesetzten Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (FR)
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Widmungsverfügung Nr.: 2014/05
zur Widmung von Straßenverkehrsflächen in der Gemeinde Wustermark

hier: „Ferbitzer Weg“ im Ortsteil Elstal

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 
30.09.2014	beschlossen,	 dass	 nach	 §	 6	Brandenbur-
gisches Straßengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr.15], S. 358), 
zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 15	 des	Gesetzes	 vom	
10.07.2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32]), der in der:

Gemarkung: Elstal  
Flur: 16  
Flurstück: 37 und 41  
Größe:		 ca.	2.818	m²		  
Flur:  17  
Flurstück: 47  
Größe:	 ca.	1.467	m²		

gelegene „Ferbitzer Weg“, der im Bebauungsplan Nr. 
11 „Kiefernsiedlung Ost“

als	„öffentliche	Verkehrsfläche	mit	besonderer	Zweckbe-
stimmung“ festgesetzt wurde und

der zwischen der Straße „Unter den Kiefern“ und dem 
Tunnelausgang, nördlich der B5, liegt,

die	Eigenschaft	einer	öffentlichen	Straße	erhält.

Die im Bebauungsplan Nr. 11 „Kiefernsiedlung Ost“ fest-
gesetzte	öffentliche	Verkehrsfläche	mit	der	besonderen	
Zweckbestimmung	–	verkehrsberuhigter	Bereich	–	wird	
der Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr ohne Be-
schränkung	zur	Verfügung	gestellt.

Die im Bebauungsplan Nr. 11 „Kiefernsiedlung Ost“ fest-
gesetzte	öffentliche	Verkehrsfläche	mit	der	besonderen	
Zweckbestimmung	–	Fuß-	und	Radweg	–	wird	der	All-
gemeinheit	für	Fußgänger	und	Radfahrer	zur	Verfügung	
gestellt.

Die	oben	genannte	Verkehrsfläche	wird	 in	die	Gruppe	
der 

Gemeindestraßen 

eingestuft.

Die	Lage	der	vorgenannten	Widmungsfläche	 ist	 in	der	
Anlage 1 markiert.

Die Widmungsverfügung wird am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Wustermark, Hoppenrader Allee 1, 14641 
Wustermark einzulegen. Falls die Frist durch das Ver-
schulden	eines	Bevollmächtigten	versäumt	werden	sollte,	
so würde dessen Verschulden dem Widerspruchsführer 
zugerechnet werden.

Wustermark, den 08.10.2014 

gez. Schreiber    
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Widmungsverfügung Nr.: 2014/05 zur 
Widmung	 von	Straßenverkehrsflächen	 der	Gemeinde	
Wustermark	 ist	 in	 ihrem	 vollen	Wortlaut	 im	 nächsten	
Amtsblatt für die Gemeinde Wustermark öffentlich be-
kannt zu machen. 

Wustermark, den 08.10.2014

gez. Schreiber 
Bürgermeister
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Lageskizze zur Widmungsverfügung 2014/05 
hier: Widmungsverfügung bezüglich der Straße „Ferbitzer Weg“ im Ortsteil Elstal 
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Öffentliche Verkehrsfläche, 
die der Allgemeinheit ohne 
Beschränkung zur 
Verfügung gestellt wird. 

Öffentliche Verkehrsfläche, 
die der Allgemeinheit für 
Fußgänger und Radfahrer 
zur Verfügung gestellt wird.   
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„Verzeichnis der Reinigungspflichtigen“ als Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Satz 4 
der Straßenreinigungssatzung

Hinweis	zur	Veröffentlichung	des	„Verzeichnis	der	Reini-
gungspflichtigen“:

Die  Gemeindevertretung  hat  in  ihrer  Sitzung  am 
30.09.2014 die 5. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der 
Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung) 
beschlossen. 
Diese 5. Änderungssatzung beinhaltet Änderungen im 
„Verzeichnis	 der	 Reinigungspflichtigen“,	 die	 ab	 dem	
01.01.2015 in Kraft treten. Im Folgenden ist das voll-
ständige	„Verzeichnis	der	Reinigungspflichtigen“	mit	den	
Änderungen, die sich gegenüber der 4. Änderung der 
Straßenreinigungssatzung vom 27.08.2013 ergeben, 
abgedruckt.
Zur	Kenntlichmachung	werden	die	geänderten	Abschnitte	
fett gedruckt und grau markiert.

Die Originalunterlagen können im FB III, Bauen und 
Wohnumfeld,	Zimmer	210,	Hoppenrader	Allee	1,	14641	
Wustermark,	während	der	Dienststunden	

Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

bzw. im Bürgeramt der Gemeinde Wusermark, 
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark 
zusätzlich	zu	den	o.g.	Dienststunden	auch	

Montag 8.00 - 12.00 Uhr und 
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr  

eingesehen werden. 

Wustermark, den 10.10.2014

gez. Schreiber
Bürgermeister

Sonstige Bekanntmachungen
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